
Beschluss:  
 
Der Stadtrat beschließt eisntimmig, zunächst eine Ortsbegehung des Fachbereichsausschuss IV 
durchzuführen. Nach der Ortsbegehung wird die Angelegenheit erneut in den 
Fachbereichsausschuss IV, den Haupt- und Finanzausschuss sowie in den Stadtrat eingebracht.  
 
 
 
 
 
 
 


